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Sehr geehrter He:t:r Kollege, 

. Thre Frage Nr. 260/Juni: 

Hat die bayerischeStaatsregierung von der Möglichkeit bereits Gebrauch 
gemacht. Strecken mit ertheblichem MautaulfWeichverkehr nach erfolgter Ein
zelfallbli!trachtung dem Bundesministerium ftir Verkehr,' Bau und Stadtent
wicklung zur Bemautung vorzuschlagen (vgl. Antwort auf meine schriftliche 
'FragelN aufBun4estCigsdrucksache 17/9887), undwennja. um welcheßllle 
handelt es sich? 

beantworte ich wie folgt: 

Nein. 

Ihre FrageNr. 261/Juni: 

Bis zu welchem Zeitpunkt mf./ssen Projekte, die nach dem Gemeindeverkehrs
jinanzili!rungsgesetz (0 VFO) gefordert werden und deren Fertigstellung vo
raussichtlicherst im Jahr des Auslaufens des GVFG Ende 2019 e7j'olgt, abge
rechnet sein.damltrlieZuschf./sse durch den Bund nochfließen können? 

beantworte ich wie folgt: 

Das GVFG-Bundesprogranun läuft nach derzeitiger Gesetzeslage Ende 
2019 aus. Das bedeutet, dass im Jahre 2019 letztmalig Bundesfmanzhil· 
fen zur anteiligell.Finanzierungder Vorhaben des GVFG-Bl.llldespro
gramms zur Verfügung gestellt werden, Somit sind die bis dahin nicht 
endgültig finanzierten Vorhaben aus anderen Finanzquellen weiter zu 
finanzieren. Da die Länder für den öffentlichen Personennahverkehr 
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(ÖPNV) zustlindig sind,. müssen die Länder auch die Gesamtfinanzie
rung und die endgültige Realisierung der Vorhaben sicherstellen. 

Ihre Frage Nr. 262/Juni: 

Filr welche EInzelprojekte des Projektes "MobillUJtsdrehscheibe" hat die 
StadtAugsburgFärdermittel beantragt Wld in welchem Umfang konnen diese 
geWährt we~den? .. 
beantWorte ich wie folgt: 

Auf Vorschlag des Freistaates Bayern wurde das Gesamtvorhaben "Er-
. richtung der Mobilitätsdreh~cheibe Augsburgmit den ergänzenden 

Maßnahmen im bestehenden Straßenbaimnetz" in das Bundesprogeamm 
nach § 6 Abs.! Gemeindeverkehrsfmanzierungsgesetz (GVFG) vorläu
fig(Kategorie "b") mittels Ra)1I1lenanmeldung aufgenommen. 
Bestandteile des Gesamtvorhabens sind: 

• Mobilitätsdrehscheibe Hauptbahnhof 
• Neubau der Straßenbahnlinie 5 
• Neubau der Straßenbahnlinie 6 mit Umbau Theodor-Heuss

Platz 
• Neubau und Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 
• Umbau des Königsplatz 

Das Teilvorhaben ,,Neubau Straßenbabnlinie 6 mit Umbau Theodor
Heuss-Platz" wurde als erste Maßnahme endgültig in das GVFG-Bun
desprogramm zur anteiligen Förderung aufgenommen. 

Der durch das Lartd geprüfte Finanzierungsantrag fUr das Teilvorhaben 
"UmbaudesKönigsplatz" liegt dem Bund derzeit zur Bearbeitung vor. 

Der Bund strebtan diese Teilvorhaben bei einer Realisierung und Ab
rechnung bis Ende 2019 mit Bundesfmanzhilfen wie beantragt nach 
Maßgabe der verfUgbaren Mittel ZU rordern. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~Qr..J 
Dr. Andreas Scheuer 
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